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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  welche Rolle eine Transformation des Taxibetriebs (inklusive Mietwagen und 
bedarfsgesteuerten Gelegenheitsverkehren im Sinne von § 8 Absatz 2 Perso-
nenbeförderungsgesetz [PBefG]) in Baden-Württemberg hin zu klimaschonen-
den Antrieben für die Mobilitätswende und das Erreichen der Klimaschutzziele 
insgesamt spielt;

2.		wie	viele	Taxi-Fahrzeuge	im	Sinne	der	Ziffer	1	in	Baden-Württemberg	derzeit	
gemeldet	sind	und	wie	viele	davon	nach	 ihrer	Kenntnis	mit	Brennstoffzellen-
Antrieb oder batterieelektrischem Antrieb ausgestattet sind (bitte Aufstellung 
nach Landkreisen); 

3.  wie sich nach ihrer Kenntnis die Lebenszykluskosten (Total Cost of Owner-
ship)	typischer	Fahrzeugmodelle	für	den	Taxibetrieb	im	Sinne	der	Ziffer	1	im	
Vergleich	der	verschiedenen	Antriebsarten	(Verbrenner,	Brennstoffzelle,	Batte-
rie) darstellen;

4.  welche Maßnahmen zum Ausbau einer ausreichenden Ladeinfrastruktur für die 
Flotte	der	Taxifahrzeuge	im	Sinne	der	Ziffer	1	in	Baden-Württemberg	aus	Sicht	
der Regierung erforderlich sind; 

5.  mit welchen Beträgen die vorhandenen Fahrzeuge dieser Flotte mit klimascho-
nenden Antrieben und Ladeinfrastrukturen in den vergangenen zehn Jahren in 
Baden-Württemberg vom Land gefördert wurden;

6.  welche ordnungsrechtlichen Maßnahmen sie zur Unterstützung dieser Trans-
formation auf Bundesebene für erforderlich hält,
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7.  welchen ordnungsrechtlichen Handlungsspielraum sie zur Unterstützung dieser 
Transformation auf Landesebene sieht und welche Maßnahmen sie diesbezüg-
lich plant;

8.  mit welchen Beteiligungsformaten die Branche in diesen Transformationspro-
zess einbezogen ist.

23.5.2023

Hentschel, Gericke, Achterberg, Braun, Joukov, 
Katzenstein, Marwein, Nüssle GRÜNE

B e g r ü n d u n g

Die grün-schwarze Regierungskoalition hat sich zum Ziel gesetzt, das Land Ba-
den-Württemberg	bis	2040	zur	Klimaneutralität	zu	führen.	Die	Taxiflotte	in	Ba-
den-Württemberg spielt in der Mobilität eine nicht zu vernachlässigende Rolle, 
die	 im	Rahmen	der	Sicherstellung	des	öffentlichen	Nahverkehrs	und	beim	Aus-
bau von On-Demand-Angeboten in den nächsten Jahren noch steigen kann. Wir 
wollen wissen, mit welchen Maßnahmen dieser Bereich möglichst klimaneutral 
werden kann.

S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 28. Juni 2023 Nr. VM4-0141.5-26/155/4 nimmt das Ministe-
rium für Verkehr im Einvernehmen mit dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit 
und Tourismus zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  welche Rolle eine Transformation des Taxibetriebs (inklusive Mietwagen und 
bedarfsgesteuerten Gelegenheitsverkehren im Sinne von § 8 Absatz 2 Perso-
nenbeförderungsgesetz [PBefG]) in Baden-Württemberg hin zu klimaschonen-
den Antrieben für die Mobilitätswende und das Erreichen der Klimaschutzziele 
insgesamt spielt;

Die Landesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, die CO2-Emissionen des Ver-
kehrssektors bis 2030 im Vergleich zu 1990 um 55 Prozent zu senken. Um dies 
zu erreichen, muss der Anteil an klimaschonenden Antrieben stark erhöht werden. 
Die Transformation des Taxisbetriebs hin zu klimaschonenden Antrieben spielt 
dabei ebenso eine Rolle. Um die Klimaziele zu erreichen, müsste die Nutzung 
von Sharingfahrzeugen und Taxis sowie Mietwagen steigen und perspektivisch 
der Anteil privat genutzter Fahrzeuge sinken. Diese Fahrzeuge wiederum müssten 
dann mit klimaschonenden Antrieben betrieben werden. 

Zum	anderen	wird	Taxi-	und	Mietwagenfahrzeugen	ein	hoher	Multiplikatoreffekt	
nachgesagt. Die direkte Erfahrung von Taxifahrgästen oder Nutzerinnen und Nut-
zern von Mietwagen mit klimaschonenden Antrieben kann sich dabei positiv auf 
die Bereitschaft auswirken, dass die Kauf,- Leasing- oder Sharingentscheidung 
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bei einem nächsten Fahrzeug zu Gunsten eines Fahrzeugs mit klimaschonendem 
Antrieb ausfällt.

2.		wie	viele	Taxi-Fahrzeuge	im	Sinne	der	Ziffer	1	in	Baden-Württemberg	derzeit	
gemeldet	 sind	und	wie	 viele	 davon	nach	 ihrer	Kenntnis	mit	Brennstoffzellen-
Antrieb oder batterieelektrischem Antrieb ausgestattet sind (bitte Aufstellung 
nach Landkreisen); 

Die im Folgenden dargestellte Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständig-
keit, da die Antriebsarten nicht von allen Zulassungsstellen erfasst werden:
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Erhebungsstand: Juni 2023

3.  wie sich nach ihrer Kenntnis die Lebenszykluskosten (Total Cost of Ownership) 
typischer	Fahrzeugmodelle	 für	den	Taxibetrieb	 im	Sinne	der	Ziffer	1	 im	Ver-
gleich	der	verschiedenen	Antriebsarten	(Verbrenner,	Brennstoffzelle,	Batterie)	
darstellen;

Der ADAC hat im Frühjahr 2023 einen umfassenden Kostenvergleich von E-
Fahrzeugen und Plug-in-Hybriden gegenüber Benzinern und Diesel vorgenom-
men. Das Dokument mit der Berechnungsgrundlage ist als Anlage angefügt. Der 
ADAC kommt zu folgendem Ergebnis:

„Fahrzeuge	 mit	 elektrifiziertem	 Antrieb	 schneiden	 im	 Kostenvergleich	 oftmals	
günstiger ab. Dazu trägt trotz Reduzierung die bis 31. Dezember 2023 gültige 
Umweltprämie in Höhe von bis zu 6 750 € (ab 1. Januar 2024 bis 4 500 €) 
bei. Hinzu kommt ein immer breiteres Angebot an Elektrofahrzeugen. Durch ver-
besserte Batterietechnik sind bereits „reale“ Reichweiten von deutlich mehr als  
300 km möglich. Damit jedoch die Kostenbilanz bei rein elektrisch betriebenen 
Fahrzeugen zukünftig auch ohne Förderung besser ausfällt, müssen die Kaufprei-
se sinken und dürfen nur geringfügig über denen eines vergleichbaren konventio-
nellen Modells liegen“.

Inwieweit die Ergebnisse des ADAC eins zu eins auch auf ein Fahrzeug des Taxi-
betriebs übertragen werden können, kann nicht abschließend beurteilt werden, da 
hier Faktoren wie beispielsweise die Verfügbarkeit bzw. Investitionskosten für 
Lademöglichkeiten, die Kosten pro Ladung, die Einsatzmöglichkeiten im länd-
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lichen Raum und die Reichweite des konkreten Fahrzeugs besonders entschei-
dend sein dürften. Die Erkenntnis, dass je nach Einsatzgebiet grundsätzlich auch 
im Taxibetrieb entsprechende Fahrzeuge als kostengünstigere Alternative in Fra-
ge	kommen	können,	dürfte	jedoch	bereits	heute	teilweise	zutreffen.

4.  welche Maßnahmen zum Ausbau einer ausreichenden Ladeinfrastruktur für die 
Flotte	der	Taxifahrzeuge	im	Sinne	der	Ziffer	1	in	Baden-Württemberg	aus	Sicht	
der Regierung erforderlich sind; 

Für Taxis ist es wichtig, an Orten laden zu können, an denen es längere Stand-
zeiten gibt. Dazu zählen vor allem Taxistände und das Laden zuhause am Firmen-
standort. Für das Laden unterwegs kommen insbesondere Schnelladeparks in Fra-
ge. Den Aufbau der Ladeinfrastruktur an Taxiständen sollten Kommunen stärker 
vorantreiben und hierfür auch entsprechende Förderangebote nutzen. Die Landes-
regierung	gewährt	ab	Sommer	2023	Förderung	für	den	Aufbau	von	öffentlich	und	
nichtöffentlich	zugänglicher	Ladeinfrastruktur	mit	dem	Programm	Charge@BW.	
In	diesem	Rahmen	wird	es	möglich	sein,	öffentliche	Ladeinfrastruktur	zur	Hälfte	
exklusiv Sharingfahrzeugen, Mietwagen oder Taxis zur Verfügung zu stellen.

5.  mit welchen Beträgen die vorhandenen Fahrzeuge dieser Flotte mit klimascho-
nenden Antrieben und Ladeinfrastrukturen in den vergangenen zehn Jahren in 
Baden-Württemberg vom Land gefördert wurden;

Seit 2013 wurden innerhalb der Landesinitiativen II und III E-Fahrzeuge dieser 
Flotte mit einem Gesamtvolumen von rund 700 000 Euro gefördert. Im Folgenden 
sind die jeweiligen Förderbeträge dargestellt:

Fahrzeuge

6.  welche ordnungsrechtlichen Maßnahmen sie zur Unterstützung dieser Trans-
formation auf Bundesebene für erforderlich hält,

7.  welchen ordnungsrechtlichen Handlungsspielraum sie zur Unterstützung die-
ser Transformation auf Landesebene sieht und welche Maßnahmen sie diesbe-
züglich plant;

Die Fragen 6 und 7 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.

Nach § 64b PBefG (Bundesgesetz) kann der Betrieb des Verkehrs mit Taxis oder 
mit Mietwagen oder den Betrieb gebündelten Bedarfsverkehrs in Bezug auf Fahr-
zeugemissionen durch eigene Vorschriften der Länder geregelt werden.

Von	dieser	Öffnungsklausel	kann	der	Landtag	im	Rahmen	des	Landesmobilitäts-
gesetzes (LMG) Gebrauch machen. 
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8.  mit welchen Beteiligungsformaten die Branche in diesen Transformationspro-
zess einbezogen ist.

Die	Branche	 sowie	 die	 betroffenen	Kammern	und	Verkehrsverbände	werden	 in	
das Gesetzgebungsverfahren des LMG im Rahmen des regulären Beteiligungs-
prozesses (Anhörung) eingebunden. Darüber hinaus gab es im Jahr 2022 einen 
informellen Austausch mit der Branche.

In Vertretung

Frieß
Ministerialdirektor
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